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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der BVO anerkennt den Gesetzesbeschluss des eidgenössischen Parlamentes zur PaIv. 19.475. Das ursprüngliche Ziel dieser PaIv. war es, die Risiken 

beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Die Vorlage wurde nun zusätzlich mit einem Absenkpfad Nährstoffverluste ergänzt. Das vorliegende 

Verordnungspaket geht jedoch weit über die Umsetzung der PaIv. hinaus und kommt einer Umsetzung der unausgereiften und vom Parlament sistieren 

AP22+ gleich.  

Das Parlament hat an den Bundesrat das Postulat 20.3931 überwiesen, welches Antworten auf die Hauptkritikpunkte der Agrarpolitik 22+ verlangte. Unter 

anderem müssen nun Aspekte zur Aufrechterhaltung des Selbstversorgungsgrades, zur Reduktion des administrativen Aufwandes oder zu den wirtschaftli-

chen Perspektiven der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft tiefer geprüft werden. Die jetzt angedachte Umsetzung von neuen Programmen, deren 

Auswirkungen auf mögliche Nährstoffabsenkungen jedoch noch gar nicht abschätzbar sind, erachten wir als unseriös und widersprechen dem Willen des 

Parlaments. 

Der BVO verlangt, dass alle vorgeschlagenen Massnahmen wissenschaftlich erwiesen zur Zielerreichung der PaIv. 19.475 beitragen müssen. Mit wissen-

schaftlich erwiesen meinen wir, dass eine wissenschaftlich breit abgestützte Grundlage zu einem Programm vorliegen muss, bevor es gültig für die gesamte 

Schweizer Landwirtschaft umgesetzt wird. Rein ideologische Programme, wie etwa jenes der rohproteinreduzierten Rindviehfütterung lehnt der BVO ab. Zu 

den wichtigsten Programmen für die zentralschweizer Landwirtschaft nimmt der BVO in den allgemeinen Bemerkungen wie folgt Stellung:  

 

Rohproteinreduzierte Rindviehfütterung – Ablehnung, dafür soll das GMF mit Anpassungen weitergeführt werden 

Die Abschaffung der Graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion (GMF) und die Neuschaffung einer rohproteinreduzierte Rindviehfütterung lehnt der 

BVO vehement ab. Das vorgesehene Programm ist in keiner Weise wissenschaftlich abgestützt. Im Gegenteil, bereits in unserem Brief an das BLW von Ende 

November haben wir auf die Studie der Agroscope (Agroscope Science, Nr. 96/Februar 2020) verwiesen, welche die gesamte Problematik des Programms 

für jedermann verständlich aufzeigt. Auch nach der Besprechung mit Vizedirektor Bernard Belk und weiteren Vertretern des BLW ist es für uns absolut 

unerklärlich, weshalb der Bund an einem solch praxisfremden Programm festhalten will, welches:  

- die Grundsätze der Rindviehfütterung nicht berücksichtigt 

- die Tiergesundheit gefährdet  

- die Effizienz des Grundfutters massiv reduziert 

- eine Erhöhung der Kraftfuttergaben provoziert, weil die hohe Ausgleichswirkung der Eiweisskonzentrate nicht mehr genutzt werden kann 

Die Erwartungen des BLW’s, wonach mit dem vorgesehenen Programm eine Reduktion der N-Emissionen um rund 1% erreicht werden kann, sind illusorisch. 

Viele intensiv geführte Betriebe im Talgebiet beteiligten sich nicht am GMF-Programm, weil der Maisanteils in der Ration zu hoch ist. Diese Betriebe werden 

auch in Zukunft nicht daran teilnehmen, da sie die Energieüberschüsse gar nicht ausgleichen könnten und sie ihre Futterration aufgrund der vorhandenen 

Infrastruktur der Futterlagerung kurzfristig auch nicht auf das neue Programm anpassen können. Jene intensiv geführten Talbetriebe, welche sich noch am 

Programm beteiligen möchten, müssten ihre Wiesen und Weiden intensivieren, um möglichst hohe Rohproteingehalte zu erhalten (siehe ebenfalls Agroscope-

Bericht Nr. 96/Februar 2020). Sie müssten kürzere Schnittzeitpunkte wählen und zur Förderung des Graswachstum zusätzliche Stickstoffgaben verabreichen.  

Mit der Offenlegungspflicht der Kraftfutterzukäufe, wird das Argument der Nicht-Kontrollierbarkeit des heutigen GMF-Programms entkräftet. Statt krampfhaft 

nach neuen Programmen zu suchen, welche den guten Stand der Schweizer Rindviehfütterung gefährden, muss das GMF-Programm weiterentwickelt wer-

den. Wir schlagen vor, dass der Zollansatz für das importierte Raufutter deutlich erhöht wird. Wird weniger Raufutter importiert, werden weniger Nährstoffe 

in die Schweiz eingeführt, womit ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion der Nährstoffverluste geleistet werden kann. 
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Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen – Ablehnung, es braucht zuerst wissenschaftliche Erkenntnisse 

Das BLW geht davon aus, dass mit diesem Programm rund 1’270t N oder 1.3% der gesamten N-Verluste pro Jahr eingespart werden können. Da in der 

Vernehmlassung keine weiterreichenden Angaben gemacht werden, sind diese Berechnungen für uns nicht nachvollziehbar. Wir lehnen deshalb das neue 

Programm ab. Bevor ein solches Programm eingeführt wird, müssen klare wissenschaftliche Erkenntnisse über die Einsparungen vorliegen. Wir bitten deshalb 

das BLW um die Beantwortung folgender Fragen:  

- Auf welcher wissenschaftlichen Studie basiert die berechnete N-Einsparungen und wer hat diese Berechnungen vorgenommen? 

- Wurde die N-Einsparung bei gleichbleibender Kalorienproduktion (Fleisch und Milch) berechnet? 

- In den Erläuterungen zu den Artikeln wird einzig aufgezeigt, dass mit diesem Programm der Methanausstoss reduziert werden kann. Inwiefern hat 

Methan mit Ammoniak zu tun? 

- Welches ist die durchschnittliche Laktationenzahl unserer Kühe und mit welcher Erhöhung der Laktationenzahl rechnet das BLW aufgrund dieses 

Programms? 

- Welches sind die Hauptgründe für den Abgang von Kühen, respektive welche Umfragen liegen dem BLW vor, wie die Tierhalter die Laktationszahlen 

zu erhöhen gedenken? 

Gegen die Förderung von alten Kühen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings muss die vom BLW publizierte N-Einsparung auch wirklich realistisch 

erreichbar sein. Und genau hier haben wir die grössten Zweifel. Sollte sich herausstellen, dass die der Presse bereits angepriesenen Einsparungen gar nicht 

möglich sind und die Ziele nicht erreicht werden können, so wird diese Nicht-Zielerreichung anschliessend unseren Bauernfamilien von politischen Kreisen 

und der Presse bei jeder erdenklichen Gelegenheit genüsslich um die Ohren gehauen. 

 

Weidebeitrag – Weidefutteranteil auf maximal 40% des Tagesbedarfes bei Milchkühen und 60% für die Kategorie anderes Rindvieh festlegen 

Die Einführung eines zusätzlichen Weidebeitrages wird von uns befürwortet, sofern die Anforderungen auf ein praxistaugliches Niveau angepasst werden. 

Die Forderung, wonach die Tiere 80% ihres Tagesbedarfes mit Weidefutter decken müssen, ist zu hoch angesetzt und muss bei Milchkühen auf maximal 

40% und für die Kategorie anderes Rindvieh auf 60% reduziert werden. Ziel muss es sein, dass möglichst viele Betriebe bei diesem neuen Programm 

mitmachen können, da damit das Tierwohl gefördert, die Ammoniakemissionen gemindert und ein Beitrag zum Humusaufbau auf den Wiesen geleistet werden 

kann. Mit dem von uns vorgeschlagenen reduzierten Weidefutteranteil können auch Schlechtwetterperioden schadlos für die Weideflächen und die Grasnar-

ben überbrückt werden. Bei hohem Bremsen- und Mückenaufkommen, wie dies im Voralpengebiet durchaus vorkommen kann, können die Tiere während 

den heissen Tageszeiten eingestallt und vor den Insekten geschützt werden und in sehr intensiven Gebieten kann eine strukturreiche Ergänzungsfütterung 

ermöglicht werden, ohne dass gegen die Vorgaben des Weidebeitrages verstossen wird. Zudem kann bei einem tieferen Weidefutteranteil jederzeit eine auf 

Energie- und Eiweiss ausgeglichen Ration und damit eine maximale Grundfuttereffizienz sichergestellt werden. Die Eiweissüberschüsse der Herbstweide, 

welche ohne Energieausgleich in der Milch als hohe Harnstoffwerte erkennbar sind, können so ausgeglichen und die N-Verluste reduziert werden.  

Die Unterscheidung zwischen den Milchkühen und dem anderen Rindvieh begründet sich damit, dass die Milchkühe zum Melken jeweils in den Stall geführt 

werden müssen und sich deshalb nur Parzellen zur Beweidung eignen, welche mit der Herde gut und in vernünftiger Gehdistanz zu erreichen sind. Betriebe 

mit knapper Weidefläche sind deshalb auf einen tieferen Weidefutteranteil angewiesen, damit sie an diesem sinnvollen Programm teilnehmen können. Dem-

gegenüber kann das andere Rindvieh bei idealen Witterungsbedingungen während mehreren Tagen auf den Weiden belassen werden, womit auch entfern-

tere Parzellen zur Beweidung genutzt werden können.  

Nicht einverstanden sind wir mit der Forderung, wonach der Winterauslauf ebenfalls auf 26 Tage je Monat erhöht werden soll. Wir vertreten die Meinung, 

dass sich die heutige Regelung bewährt hat und insbesondere im Berggebiet aufgrund der Witterung ein täglicher Auslauf kaum praktikabel ist. Der beinahe 

tägliche Auslauf im Winter trägt auch nicht zur Zielerreichung der PaIv. mit. Im Gegenteil, der Auslauf auf einen befestigten Platz erhöht die N-Emissionen. 
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Wir sind überzeugt, dass das Programm des Weidebeitrages einen namhaften Beitrag zur N- und zusätzlich zur CO2-Reduktion leisten kann. Wir bedauern 

deshalb, dass in der Zusammenstellung des BLW’s auf Seite 126 gar keine Angaben zur N-Reduktion aufgrund des Weidebeitrages ausgewiesen wurden 

und verlangen, dass dies nachgeholt wird. Ohne die Ausweisung der N-Reduktion wären Anpassungen am RAUS im Rahmen der Umsetzung der PaIv. 

19.475 bekanntlich gar nicht gerechtfertigt.  

 

Mindestanteil Biodiversitätsförderflächen auf Ackerfläche – Ablehnung, da die heimische Produktion geschwächt wird 

Die Festlegung eines Mindestanteils an Biodiversitätsförderflächen auf der Ackerfläche lehnt der BVO ab. Es erscheint uns auch nicht seriös, wenn aus dieser 

Forderung eine N- und P-Reduktion abgeleitet wird. Schliesslich geht dies vollständig zu Lasten der Lebensmittelproduktion und berücksichtigt die umliegen-

den Flächen, welche allenfalls bereits vor Jahren extensiviert wurden in keiner Art und Weise. Zudem widerspricht diese Forderung Art. 104a unserer Bun-

desverfassung. Der Landwirtschaft wird bestes Kulturland für die Produktion entzogen. Dies ist absolut unverständlich, wurde das agrarpolitische Flächenziel 

von 65'000 Hektaren auch im Talgebiet im Jahr 2018 mit 77'900 Hektaren doch bereits klar übertroffen (Botschaft zu AP 22+, S. 23). Die Ökoqualität dieser 

Flächen hat das gewünschte Mass noch nicht erreicht. Eine quantitative Ausdehnung der Ökoflächen ist jedoch nicht das geeignete Mittel, um die Qualität 

auf diesen Flächen zu erhöhen. 

Allerdings gibt es jährlich Flächen, welche nicht mehr landwirtschaftliche genutzt werden. Wir denken hier an die rund 3'000 Hektaren landwirtschaftliches 

Kulturland, welches überbaut wird. Auf diesen Flächen bringt die Landwirtschaft weder N noch P aus. Ebenso fehlt die Berücksichtigung der N- und P-

Einsparung aufgrund der wachsenden Waldfläche, welche ebenfalls zulasten des Kulturlandes erfolgt. Und zuletzt gilt es die Umsetzung der Gewässer-

raumausscheidung zu berücksichtigen. Allein mit dieser werden in den nächsten Jahren tausende Hektaren Kulturland extensiv bewirtschaftet. Die Einspa-

rungen auf all diesen Flächen müssen zwingend berücksichtigt werden. 

 

Abschaffung der Fehlerbereiche in der Nährstoffbilanz – Kompensation über zwei Jahre ermöglichen und Toleranz von 5% weiterführen 

Der Ständerat hat die Motion 21.3004 der WAK-S angenommen. Die Motion verlangt die Anpassung der Suisse Bilanz und deren Grundlagen an die effektiven 

Verhältnisse. Sie verlangt weiter, dass der Toleranzbereich beibehalten und die Grundlagen zur Düngung auf Praxisbetrieben zu überprüfen ist. Der Bundesrat 

greift mit seiner Verordnungsanpassung dem Nationalrat vor, welcher erst noch über die Motion befinden muss. Wir bedauern dies. 

Die Beibehaltung der Toleranzgrenze würden wir sehr begrüssen. Die Landwirtschaft arbeitet in und mit der Natur. Theoretische Werte weichen jedoch in der 

Praxis ab. Unsere Nährstoffbilanzen sind bereits auf einem extrem präzisen Niveau. Beispielsweise schwanken Felderträge von Jahr zu Jahr und damit auch 

der Nährstoffbedarf. Aber auch eine Veränderung der Altersstruktur einer Milchviehherde und die daraus entstehenden Leistungsschwankungen haben be-

reits einen Einfluss auf die Nährstoffbilanz (mehr Milch, mehr Futterverzehr, mehr Nährstoffanfall). Dazu kommen jährlich ändernde Witterungsverhältnisse, 

welche sofortige Anpassungen der Düngung verlangen, um die vom Konsumenten gewünschte Qualität der Erzeugnisse des Feld- und Obstbaus sicher 

stellen zu können. Um die Unsicherheiten und Schwankungen der Natur ausgleichen zu können, sind die Landwirte auf Toleranzgrenzen angewiesen.  

Sollte der Bundesrat an der Aufhebung der Toleranzgrenze von 10% festhalten, so beantragen wir einzig eine Reduktion des Fehlerbereiches auf 5%. Zudem 

muss der Betrieb die Möglichkeit erhalten, die Nährstoffbilanzen über zwei Jahre mit diesem jährlichen Fehlerbereich ausgeglichen gestalten zu können. Mit 

der Möglichkeit der Kompensation einer Überversorgung auf das Folgejahr, erhalten die Bauernbetriebe eine Reaktionsmöglichkeit und damit auch Rechts-

sicherheit. 

Grössere Auswirkungen auf die Reduktion der Nährstoffverluste sehen wir in der Offenlegung der Mineraldünger. Wir gehen davon aus, dass damit und mit 

der Bevorzugung der Hofdünger, wie dies in der parlamentarischen Debatte verlangt wurde, die Emissionen nachweislich reduziert werden können. Wir bitten 

das BLW, die Offenlegung der Mineraldünger in ihrer Tabelle der N- und P- Emissionsminderungen abzuschätzen und zu berücksichtigen.  

 



 
 

6/38 

 
 

Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft – das Reduktionsziel muss auf 6% festgelegt werden 

Bereits in der Vorlage der sistierten Agrarpolitik 22+ schlug der Bundesrat ein Reduktionsziel von 20% der Stickstoff und Phosphorverluste vor. Das Parlament 

wollte in der Beratung zur PaIv. 19.475 dieses Reduktionsziel explizit nicht übernehmen und verlangte im Gegenzug eine «angemessene Reduktion». Der 

erneute Vorschlag des Bundesrates von 20% ist jedoch keinesfalls angemessen. Dies zeigt sich daran, dass mit allen von ihm vorgeschlagenen Massnahmen 

der Direktzahlungsverordnung sowie der Luftreinhalteverordnung nicht einmal annähernd ein Reduktionsziel von 10% erreicht werden könnte.  

Der BVO lehnt Ziele ab, welche dermassen hoch angesetzt sind, dass sie einzig mit der Reduktion der heimischen Produktion erzielt werden können. Der 

BVO schlägt deshalb ein Reduktionsziel von 6% der Stickstoff- und Phosphorverluste vor. Die Landwirtschaft verbessert sich bekanntlich laufend und auch 

der technische Fortschritt wird seinen Beitrag zu den Reduktionszielen beitragen. Allerdings ist es bei all den Bemühungen der Branche nicht förderlich, wenn 

nach nicht Erreichen der zu hoch angesetzten Ziele die Landwirtschaft von politischen Kreisen und der Presse auf das Nichterreichen der Umweltziele 

reduziert und kritisiert wird.  
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Für jedes Programm, welches neu eingeführt oder verändert wird, muss eine breit abgestützte wissenschaftliche Grundlage bestehen. Der BVO lehnt es mit 

aller Deutlichkeit ab, dass die Schweizer Landwirtschaft als Feldversuch für ideologische Programme missbraucht wird. Der BVO erwartet zudem, dass für 

jede neue Massnahme und jedes Programm die Auswirkungen auf den administrativen Aufwand für die Bauern, die Amtsstellen des Bundes und der Kantone 

aufgezeigt werden. 

Wie bereits in den allgemeinen Bemerkungen zum Verordnungspaket erwähnt, lehnt der BVO folgende Vorschläge ab: 

- die Einführung eines Mindestanteils an Biodiversitätsförderflächen auf der Ackerfläche 

- die Einführung des neuen Programms «Reduktion der Proteinzufuhr für raufutterverzehrende Nutztiere»  

- die Aufhebung des GMF-Programms 

- die Emissionsminderung beim Programm für die Förderung der längeren Nutzungsdauer der Kühe muss wissenschaftlich belegt werden, bevor ein solches 

Programm eingeführt wird. 

 

Der BVO verlangt zusätzliche Antworten oder Nachbesserungen bei folgenden Programmen: 

- Sofern der Fehlerbereich in der Nährstoffbilanz von heute +10% bei N und P aufgehoben wird, soll neu ein Fehlerbereich von 5% zur Anwendung gelangen 

und den Bauernbetrieben die Möglichkeit gewährt werden, die Nährstoffbilanzen über zwei Jahre ausgeglichen gestalten zu können. 

- der Anteil an Weidefutter beim neuen Programm Weidebeitrag muss für Milchvieh auf 40% und beim übrigen Rindvieh auf 60% festgelegt werden. 

- der Winterauslauf beim Weideprogramm darf nicht auf zusätzliche Tage verlängert werden. 
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Art. 2 Bst. e und f Ziff. 1, 2, 4, 

6 und 7 

Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsar-

ten:  

e. Produktionssystembeiträge:  

1. Beitrag für die biologische Landwirtschaft  

2. Beiträge für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel  

3. Beitrag für die funktionale Biodiversität  

4. Beiträge für die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit  

5. Beitrag für Klimamassnahmen  

6. Beitrag für die reduzierte Proteinzufuhr zur Fütterung 

raufutterverzehrender Nutztiere  

6. Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion 

 

Wie bereits einleitend ausführlich erklärt, lehnen wir die Ein-

führung des rein ideologischen Programmes der «reduzierten 

Proteinzufuhr zur Fütterung raufutterverzehrender Nutztiere 

ab». Das heutige GMF Programm soll weitergeführt werden. 

Mit der Offenlegungspflicht für das Kraftfutter kann das Pro-

gramm effektiv überprüft werden. Zudem kann sich der BVO 

eine Erhöhung des Zollansatzes für Importraufutter vorstellen.  
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
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7. Tierwohlbeiträge  

8. Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen  

 

 

f. Ressourceneffizienzbeiträge:  

1. Aufgehoben 

2. Aufgehoben  

4. Aufgehoben  

6. Aufgehoben  

7. Aufgehoben 

 

 

 

 

Art. 8  Aufgehoben 

Begrenzung Direktzahlungen pro SAK 

1 Pro SAK werden höchstens 70’000 Franken an Direktzah-
lungen ausgerichtet. 

2 Der Vernetzungsbeitrag, der Landschaftsqualitätsbeitrag, 
die Ressourceneffizienzbeiträge und der Übergangsbeitrag 
werden unabhängig von der Begrenzung nach Absatz 1 
ausgerichtet. 

Der BVO lehnt die Aufhebung der Begrenzung der Direktzah-

lungen je SAK ab. Die Aufhebung der Direktzahlungen je SAK 

hat keinen Zusammenhang mit der PaIv., weshalb Anpassun-

gen in Artikel acht nicht gerechtfertigt sind. 

Die Limite stellt für die lebensmittelproduzierende Landwirt-

schaft keine Hürde dar. Allerdings fördert die Begrenzung der 

Direktzahlungen pro SAK die Glaubwürdigkeit des agrarpoliti-

schen Systems gegenüber der übrigen Bevölkerung.  

 

Art. 14a  Anteil an Biodiversitätsförderflächen auf Ackerfläche 

1 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche in 

der Tal- und Hügelzone müssen zur Erfüllung des erforder-

lichen Anteils an Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 14 

Absatz 1 mindestens 3,5 Prozent der Ackerfläche in diesen 

Zonen als Biodiversitätsförderflächen ausweisen. 

2 Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen 

nach den Artikeln 55 Absatz 1 Buchstaben h–k und q sowie 

71b Absatz 1 Buchstabe a, die die Voraussetzungen nach 

Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben a und b erfüllen. 

3 Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Bio-

diversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von Ge-

treide in weiter Reihe (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) erfüllt werden. 

Die Festlegung eines Mindestanteils an Biodiversitätsförder-

flächen auf der Ackerfläche lehnt der BVO ab. Es erscheint 

uns auch nicht seriös, wenn aus dieser Forderung eine N- und 

P-Reduktion abgeleitet wird. Schliesslich geht dies vollständig 

zu Lasten der Lebensmittelproduktion und berücksichtigt die 

umliegenden Flächen, welche allenfalls bereits vor Jahren ex-

tensiviert wurden in keiner Art und Weise. Zudem widerspricht 

diese Forderung Art. 104a unserer Bundesverfassung. Der 

Landwirtschaft wird bestes Kulturland für die Produktion ent-

zogen. Dies ist absolut unverständlich, wurde das agrarpoliti-

sche Flächenziel von 65'000 Hektaren auch im Talgebiet im 

Jahr 2018 mit 77'900 Hektaren doch bereits klar übertroffen 

(Botschaft zu AP 22+, S. 23). Die Ökoqualität dieser Flächen 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 
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Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Zur Erfüllung des erforderlichen Anteils an Biodiversitätsför-

derflächen nach Artikel 14 Absatz 1 ist nur diese Fläche an-

rechenbar 

hat das gewünschte Mass noch nicht erreicht. Eine quantita-

tive Ausdehnung der Ökoflächen ist jedoch nicht das geeig-

nete Mittel, um die Qualität auf diesen Flächen zu erhöhen. 

 

Art. 18 Gezielte Auswahl und Anwendung der Pflanzenschutzmittel 

1 Beim Schutz der Kulturen vor Schädlingen, Krankheiten 

und Verunkrautung sind primär präventive Massnahmen, 

natürliche Regulationsmechanismen sowie biologische und 

mechanische Verfahren anzuwenden. 

2 Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen 

die Schadschwellen sowie die Empfehlungen von Prog-

nose- und Warndiensten berücksichtigt werden. 

3 Es dürfen nur Pflanzenschutzmittel angewendet werden, 

die nach der Pflanzenschutzmittelverordnung vom 12. Mai 

2010 (PSMV) in Verkehr gebracht worden sind. 

4 Pflanzenschutzmittel, die Wirkstoffe mit erhöhtem Risiko-

potenzial für Oberflächengewässer oder Grundwasser ent-

halten, dürfen nicht angewendet werden. Die Wirkstoffe 

sind in Anhang 1 Ziffer 6.1 festgelegt. 

5 Die Vorschriften zur Anwendung von Pflanzenschutzmit-

teln richten sich nach Anhang 1 Ziffern 6.1a und 6.2. Es 

sind primär nützlingsschonende Pflanzenschutzmittel anzu-

wenden. 

6 Die zuständigen kantonalen Fachstellen können Sonder-

bewilligungen nach Anhang 1 Ziffer 6.3 erteilen für: 

a. die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit Wirkstof-

fen nach Anhang 1 Ziffer 6.1, sofern kein Ersatz durch 

Wirkstoffe mit tieferem Risikopotenzial möglich ist; 

b. Massnahmen, die nach Anhang 1 Ziffer 6.2 ausgeschlos-

sen sind. 

7 Von den Anwendungsvorschriften nach Anhang 1 Ziffern 

6.2 und 6.3 ausgenommen sind Flächen, die zu Versuchs-

Das Massnahmenset wird im Grundsatz begrüsst. Seine 

Umsetzung ist eine enorme Herausforderung und wirkt sich 

negativ auf die pflanzliche Produktion aus. Der Arbeitsauf-

wand und die Anbaurisiken für die Betreibe steigen erheb-

lich.  

Mit den Massnahmen werden bestehende Herausforderun-

gen z. B. im Bereich der Oberflächengewässer und beim 

Grundwasser gelöst. Gleichzeitig werden aber neue Prob-

leme geschaffen:  

Durch den Wegfall fast aller relevanten Insektizidgruppen 

sind Antiresistenzstrategien nicht mehr umsetzbar. Das An-

baurisiko für die Bewirtschafter steigt überproportional und 

bei sensiblen Kulturen wie Zuckerrüben, Raps und zahlrei-

chen Freiland- sowie Gemüsekulturen ist ein Flächenrück-

gang absehbar, obwohl genau hier eine grosse Marktnach-

frage besteht. Mit dem Wegfall wichtiger Herbizide wird der 

Pflugeinsatz in vielen Kulturen wieder zum Standard. Zu-

sammen mit der mechanischen Unkrautbekämpfung nimmt 

der Bodeneingriff deutlich zu. Erosion und Bodenverdichtung 

werden in der Folge ansteigen. In Bezug auf das Klima 

(CO2, Energieverbrauch) und Nitratbelastung im Wasser 

werden sich die Massnahme eher negativ auswirken. Kommt 

es zu vermehrter Abschwemmung von Feinerde, steigt auch 

der Eintrag von PSM und Nährstoffen in die Oberflächenge-

wässer wieder an.  

Aus den obgenannten Gründen und im Zusammenhang mit 

der geplanten Ausscheidung von Zuströmbereichen für 
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zwecken angebaut werden. Der Gesuchsteller oder die Ge-

suchstellerin muss eine schriftliche Vereinbarung mit dem 

Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin abschliessen und 

diese zusammen mit dem Versuchsbeschrieb der kantona-

len Fachstelle für Pflanzenschutz zustellen 

Grundwasserfassungen wird in vielen Gebieten eine Um-

wandlung von Acker- in Grünland unumgänglich sein. In der 

Folge werden in diesen Gebieten die Rindviehbestände an-

steigen. 

Art. 22 Abs. 2 Bst. d 2 Soll die Vereinbarung nur Teile des ÖLN beinhalten, so 

können folgende Elemente des ÖLN überbetrieblich erfüllt 

werden: 

d. Anteil an Biodiversitätsförderflächen auf Ackerflächen 

nach Artikel 14a. 

Die Möglichkeit überbetriebliche Verträge abzuschliessen, 

um die Anforderungen an den Anteil der BFF zu erfüllen, 

wird begrüsst. 

 

Art. 55 Abs. 1 Bst. q und 3 

Bst. a 

1 Biodiversitätsbeiträge werden pro Hektare für folgende ei-

gene oder gepachtete Biodiversitätsförderflächen gewährt: 

q. Getreide in weiter Reihe. 

3 Für folgende Flächen werden die Beiträge nur in folgen-

den Zonen oder Gebieten ausgerichtet: 

a. Flächen nach Absatz 1 Buchstaben h und i: Tal- und Hü-

gelzone; 

Der BVO kann dem Vorschlag unverändert zustimmen.  

Art. 56 Abs. 3 Aufgehoben 

3 Beiträge der Qualitätsstufe I für Flächen nach Artikel 55 

Absatz 1 und Bäume nach Artikel 55 Absatz 1bis werden 

höchstens für die Hälfte der zu Beiträgen berechtigenden 

Flächen nach Artikel 35, mit Ausnahme der Flächen nach 

Artikel 35 Absätze 5–7, ausgerichtet. Von der Begrenzung 

ausgenommen sind Flächen und Bäume, für die die Bei-

träge der Qualitätsstufe II ausgerichtet werden. 

 

 

Der BVO ist gegen die Streichung von Art. 56, Abs. 3. 

Hauptaufgabe der Landwirtschaft bleibt die Lebensmittelpro-

duktion und der Anteil der Biodiversitätsförderflächen, der 

mit einem Schweizer Durchschnitt von über 18 % das pro 

Betrieb geforderte Minimum von 7 % bei weitem überschrei-

tet. Bezüglich Biodiversitätsförderung gilt es, eine qualitative 

Förderung vorzuziehen. Mit einer maximalen Begrenzung 

von 50 % der zu Beiträgen berechtigten Flächen ist die 

Marge genügend hoch, um die neue Biodiversitätsförder-

massnahme zu umfassen, insbesondere die Getreidesaat in 

weiter Reihe. 

 

Art. 57 Abs. 1 Bst. a und b so-

wie Abs. 3 

1 Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ist verpflich-

tet, die Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55 Absatz 1 

während folgender Dauer entsprechend zu bewirtschaften: 

Der BVO fordert, dass der Nützlingsstreifen weiterhin mit 

Biodiversitätsbeiträgen und nicht mit Produktionssystembei-

trägen finanziert wird. Die Bestimmung in Abs. 1 Buchstabe 
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a. Aufgehoben Nützlingsstreifen: während mindestens 100 

Tagen; 

 

b. Rotationsbrachen und Getreide in weiter Reihe: während 

mindestens eines Jahres;  

x. Getreide in weiter Reihe: während Dauer der Kultur 

 

3 Aufgehoben 

a sollte nicht gestrichen werden. Zudem sollte der Nützlings-

streifen jährlich gesät werden dürfen und muss mind. 100 

Tage stehen bleiben (wie es beim Blühstreifen der Fall ist). 

Dies ermöglicht mehr Flexibilität bei der Fruchtfolge, aber 

auch bei der Wahl der am Besten geeigneten Mischung für 

die angrenzende Kultur.  

Was die Massnahme « Getreide in weiter Reihe» betrifft, so 

macht die Vorgabe, dass sie mind. ein Jahr stehen bleiben 

muss, keinen Sinn. Die Massnahme erreicht ihren Zweck nur 

mit Vorhandensein der entsprechenden Kultur. Mit der Ernte 

fällt dieser Zweck weg. Aus diesem Grund muss diese Mass-

nahme nur so lange erhalten bleiben, bis die Kultur geerntet 

wird. 

Art. 65 1 Als Beitrag für gesamtbetriebliche Produktionsformen 

wird der Beitrag für die biologische Landwirtschaft ausge-

richtet. 

2 Als Beiträge für teilbetriebliche Produktionsformen wer-

den ausgerichtet: 

a. die folgenden Beiträge für den Verzicht auf Pflanzen-

schutzmittel: 

1. Beitrag für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im 

Ackerbau 

2. Beitrag für den Verzicht auf Insektizide und Akarizide im 

Gemüse- und Beerenanbau 

3. Beitrag für den Verzicht auf Insektizide, Akarizide und 

Fungizide nach der Blüte bei Dauerkulturen 

4. Beitrag für die Bewirtschaftung von Dauerkulturen mit 

Hilfsmitteln nach der biologischen Landwirtschaft 

5. Beitrag für den Verzicht auf Herbizide im Ackerbau und 

in Spezialkulturen; 

b. der Beitrag für die funktionale Biodiversität in Form eines 

Beitrags für Nützlingsstreifen; 
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c. die folgenden Beiträge für die Verbesserung der Boden-

fruchtbarkeit: 

1. Beitrag für die Humusbilanz 

2. Beitrag für eine angemessene Bedeckung des Bodens 

3. Beitrag für die schonende Bodenbearbeitung; 

d. der Beitrag für Klimamassnahmen in Form eines Beitrags 

für den effizienten Stickstoffeinsatz; 

e. der Beitrag für die reduzierte Proteinzufuhr zur Fütterung 

raufutterverzehrender Nutztiere. der Beitrag für die Förde-

rung der graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion. 

3 Als Beiträge für besonders tierfreundliche Produktionsfor-

men werden ausgerichtet: 

a. die folgenden Tierwohlbeiträge: 

1. Beitrag für besonders tierfreundliche Stallhaltungssys-

teme (BTS- Beitrag) 

2. Beitrag für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS-Bei-

trag) 

3. Beitrag für besonders hohen Auslauf- und Weideanteil 

für die Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel 

(Weidebeitrag); 

b. der Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen. 

Die Massnahmen zur «Verbesserung der Bodenfruchtbar-

keit» haben keinen direkten Zusammenhang mit der PaIv 

und werden entsprechend abgelehnt. Solche Massnahmen 

können Teil einer nächsten Agrarpolitik sein, sind in dieser 

Vorlage jedoch systemfremd. 

 

Anstelle der rohproteinreduzierten Rindviehfütterung verlangt 

der BVO die Weiterführung des GMF-Programms. 

 

Ziel der PaIv ist die Reduktion der Ammoniakverluste. Die 

Weidehaltung kann dazu einen wesentlichen Betrag leisten. 

Der vorgeschlagene zusätzliche Auslauf auf einen befestigten 

Platz ausserhalb der Vegetationsdauer leistet jedoch keinen 

Beitrag zur Emissionsminderung, sondern führt sogar zu hö-

heren Ammoniakverlusten. Deshalb soll konsequent nur ein 

Programm mit einem höheren Weideanteil eingeführt werden. 

 

Inwiefern der Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kü-

hen zu einer N-Reduktion beitragen kann, muss vom BLW 

noch bewiesen werden. Irritierend ist dabei, dass in den er-

läuternden Berichten bei dieser Massnahme nur die Reduk-

tion des Methanausstosses, nicht aber des Ammoniaks um-

schrieben werden. Der BVO lehnt deshalb das Programm ab. 

Bevor ein solches Programm eingeführt wird, müssen wissen-

schaftlichen Daten vorliegen, welche die N-Reduktion bestä-

tigen.  

Gliederungstitel nach Art. 67 

3. Abschnitt: Beiträge für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 

  

Art. 68 Beitrag für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im Acker-

bau 

1 Der Beitrag für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im 

Ackerbau wird für Hauptkulturen auf der offenen Ackerflä-

che pro Hektare ausgerichtet und nach folgenden Kulturen 

Extenso ist das Erfolgsmodell im Ackerbau. Seine Flächen-

relevanz ist bedeutend: 45% der Ackerfläche stehen heute 

für diese Produktionsform zur Verfügung. Mit der Ausweitung 

auf Rüben und Kartoffeln kommen weitere 8% dazu. Je nach 
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abgestuft: 

a. Raps, Kartoffeln und Zuckerrüben; 

b. Brotweizen (einschliesslich Hartweizen), Futterweizen, 

Roggen, Dinkel, Hafer, Gerste, Triticale, Emmer und Ein-

korn, Hirse sowie Mischungen dieser Getreidearten, Reis, 

Sonnenblumen, Eiweisse Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen, 

sowie Mischungen von Eiweisserbsen, Ackerbohnen oder 

Lupinen mit Getreide zur Verfütterung und Nischenkultu-

ren. 

2 Kein Beitrag wird ausgerichtet für: 

a. Flächen mit Mais; 

b. Getreide siliert; 

c. Spezialkulturen; 

d. Biodiversitätsförderflächen; 

e. Kulturen, für die nach Artikel 18 Absätze 1–5 Insektizide 

und Fungizide nicht angewendet werden dürfen. 

3 Der Anbau hat von der Saat bis zur Ernte der Hauptkultur 

unter Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

zu erfolgen, die chemischen Stoffe gemäss Anhang 1 Teil A 

PSMV4 mit den folgenden Wirkungsarten enthalten: 

a. Phytoregulator; 

b. Fungizid; 

c. Stimulator der natürlichen Abwehrkräfte; 

d. Insektizid. 

4 In Abweichung von Absatz 3 sind erlaubt: 

a. die Saatgutbeizung und der Einsatz von Produkten mit 

der Bemerkung «Stoff mit geringem Risiko»; 

b. im Rapsanbau: der Einsatz von Insektiziden basierend 

auf Kaolin zur Bekämpfung des Rapsglanzkäfers; 

c. im Kartoffelbau: der Einsatz von Fungiziden; 

Kultur werden aktuell zwischen 24% (Raps), 65% (Brotge-

treide) und 80-90% (Körnerleguminosen) nach den Extenso-

Vorgaben produziert. Die Massnahme leistet mit Abstand 

den bedeutendsten Beitrag an die Risikoreduktion im Be-

reich PSM und dem Absenkpfad Nährstoffe. Aus diesem 

Grund ist die Beibehaltung des bisherigen Beitragsniveaus 

für die Kulturen nach Absatz 1b unverständlich.  

In Sinne der nachhaltigen Förderung von Körnerlegumino-

sen für die menschliche Ernährung sollte der Beitrag nicht 

auf Futterkomponenten beschränkt bleiben und somit auch 

für Erbsen für die menschliche Ernährung zur Verfügung ste-

hen.  

Weiter ist Hirse als beitragsberechtigte Kultur auf der Liste 

zu belassen. Reis ist neu anzufügen. Der Beitrag soll gene-

rell für Nischenkulturen wie z. B. Quinoa beantragt werden 

können.  
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d. im Anbau von Pflanzkartoffeln: der Einsatz von Paraf-

finöl. 

5 Die Anforderung nach Absatz 3 ist pro Hauptkultur auf 

dem Betrieb gesamthaft zu erfüllen. 

X. Die Kulturen müssen in reifem Zustand geerntet wer-

den. 

6 Für Futterweizen wird der Beitrag ausgerichtet, wenn die 

angebaute Weizensorte in der Liste der für Futterweizen 

empfohlenen Sorten von Agroscope und Swiss Granum 

aufgeführt ist. 

7 Getreide für die Saatgutproduktion, das nach der Ausfüh-

rungsverordnung zur Vermehrungsmaterial-Verordnung 

vom 7. Dezember 1998 zugelassen ist, kann auf Gesuch 

hin von der Anforderung nach Absatz 3 ausgenommen wer-

den. Die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen melden 

der zuständigen kantonalen Amtsstelle die betreffenden 

Flächen und Hauptkulturen 

 

 

 

 

X. Es besteht das Risiko, dass gewisse Kulturen nur noch 

der Beiträge wegen angebaut werden. Mit Blick auf die Res-

sourceneffizienz und die OSPAR-Bilanz ist das negativ - die 

Nährstoffüberschüsse steigen. Vor diesem Hintergrund soll 

der bisherige Absatz 4 (Erntepflicht) beibehalten werden. 

Gliederungstitel nach Art. 69 Aufgehoben   

Art. 71 Beitrag für die Bewirtschaftung von Dauerkulturen mit Hilfs-

mitteln nach der biologischen Landwirtschaft 

1 Der Beitrag für die Bewirtschaftung von Flächen mit Dau-

erkulturen mit Hilfsmitteln nach der biologischen Landwirt-

schaft wird pro Hektare in folgenden Bereichen ausgerich-

tet: 

a. im Obstbau für Obstanlagen nach Artikel 22 Absatz 2 

LBV11; 

a. im Rebbau; 

c. im Beerenanbau; 

d. Permakultur. 

2 Für den Anbau dürfen keine Pflanzenschutzmittel und 

Dünger eingesetzt werden, die nach der Bio-Verordnung 

Der BVO unterstützt diesen Vorschlag grundsätzlich. Land-

wirte können damit ohne grosses Risiko eine Umstellung auf 

Bio testen. Kurzfristig wirtschaftlich nicht lohnend, da Ver-

marktung als Bio-Produkt nicht möglich ist. 

Folgende Aspekte sind dabei wichtig: Da diese Regelung in 

der DZV ist und nicht in der Bio-Verordnung, geht der BVO 

davon aus, dass die Kontrolle im Rahmen der ÖLN Kontrol-

len geschieht und nicht eine Bio-Kontrolle notwendig ist. 

Dies ist wichtig für eine Umsetzung, die für die Kontrolle 

nicht zusätzliche Kosten für die Landwirte generiert. 

Der Beitrag verfolgt das Ziel, Landwirten die Möglichkeit zu 
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vom 22. September 1997 nicht erlaubt sind. Die Kontrollen 

werden durch den ÖLN-Kontrolleur durchgeführt. 

3 Kein Beitrag wird ausgerichtet für Flächen, für die ein Bei-

trag nach Artikel 66 ausgerichtet wird. 

4 Die Anforderung nach Absatz 2 muss auf einer Fläche 

während vier aufeinanderfolgenden Jahren erfüllt werden. 

Falls der Betrieb vor Ablauf der vier aufeinanderfolgen-

den Jahre aussteigt, gilt eine Wiedereinstiegsfrist von 

zwei Jahren. 

5 Der Betrieb kann jederzeit auf Anfang eines Jahres 

auf die Produktion gemäss Bio-Verordnung umsteigen. 

6 5 Der Beitrag für einen Betrieb wird höchstens für acht 

Jahre bezahlt. 

bieten, eine Produktion unter «Biobedingungen» auszupro-

bieren. Falls der Landwirt während den vier aufeinanderfol-

genden Jahren merkt, dass es nicht funktioniert (vielleicht 

muss er zuerst andere Sorten pflanzen), muss er eine Aus-

stiegsmöglichkeit haben. Vorstellbar wäre z.B. die Möglich-

keit einer «Kündigung» die, mit einer zweijährigen Wieder-

eintrittssperre verbunden ist. Dabei dürfen die bereits erhal-

tenen Beiträge vom Bund nicht zurückgefordert werden. 

Vorzeitiger Ausstieg zugunsten vollständiger Umstellung auf 

Bio soll ermöglicht werden. 

Art. 71a Beitrag für den Verzicht/Teilverzicht auf Herbizide im 

Ackerbau und in Spezialkulturen 

1 Der Beitrag für den Verzicht/Teilverzicht auf Herbizide im 

Ackerbau und in Spezialkulturen wird pro Hektare ausge-

richtet und abgestuft nach folgenden Hauptkulturen: 

a. Raps und Kartoffeln; 

b. Spezialkulturen ohne Tabak und ohne die Wurzeln der 

Treibzichorie; 

c. die Hauptkulturen der übrigen offenen Ackerfläche. 

2 Der Anbau hat unter Verzicht/Teilverzicht auf Herbizide 

zu erfolgen. 

3 Für die Parzellen Hauptkulturen nach Absatz 1 Buchsta-

ben a und c, ausgenommen Zuckerrüben, ist die Anforde-

rung nach Absatz 2 von der Saat Ernte der Hauptkultur 

Vorkultur bis zur Ernte der zu Beiträgen berechtigenden 

Hauptkultur auf dem Betrieb gesamthaft zu erfüllen. Für Zu-

ckerrüben ist die Anforderung nach Absatz 2 ab dem 4-

Blatt-Stadium bis zu Ernte der zu Beiträgen berechtigenden 

Der BVO begrüsst die Vorschläge des Bundes, den Herbi-

zid-einsatz zu reduzieren, Alternativen zu fördern und die 

bisherigen REB in den PSB zu koordinieren. Er begrüsst die 

abgestuften Beiträge nach Kulturgruppe im Grundsatz. Da-

mit die Massnahmen breitflächig umgesetzt werden und zur 

geforderten Reduktion der Herbizidmengen führen, sind je-

doch folgende Anpassungen zwingend nötig: 

Bei einjährigen Kulturen muss die Massnahme unbedingt 

pro Parzelle und nicht pro Kultur angemeldet werden kön-

nen. Es muss auf schlagspezifische Gegebenheiten wie Un-

krautdruck, Bodenart, Hangneigung, Form/Grösse etc. Rück-

sicht genommen werden können. Eine Anmeldung nur pro 

Kultur wird die Beteiligung massiv einschränken. 

Der Vollverzicht ist in der Praxis eine grosse Herausforde-

rung. Entgegen dem Vorschlag muss die Bandbehandlung 

weiterhin gefördert werden. Zahlreiche Landwirte haben in 

diese Technik investiert und ihre Anbausysteme darauf aus-

gerichtet. Die Bandspritzung ist eine zukunftsorientierte Lö-

sung, mit welcher hohe Mengen PSM eingespart werden 
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Hauptkultur zwischen den Reihen auf dem Betrieb gesamt-

haft zu erfüllen. 

4 Für die Dauerkulturen nach Absatz 1 Buchstabe b muss 

die Anforderung nach Absatz 2 auf einer Fläche während 

vier aufeinanderfolgenden Jahren erfüllt werden. Für den 

Gemüsebau nach Absatz 1 Buchstabe b muss die Anforde-

rung nach Absatz 2 auf einer Fläche während eines Jahres 

erfüllt werden. Für die übrigen Spezialkulturen nach Absatz 

1 Buchstabe b muss die Anforderung nach Absatz 2 pro 

Hauptkultur auf dem Betrieb gesamthaft während eines 

Jahres erfüllt werden. 

5 Im Kartoffelanbau dürfen Pflanzenschutzmittel, die nach 

der PSMV13 in Verkehr gebracht worden sind, zur Eliminie-

rung der Stauden eingesetzt werden. 

6 In Reben- und Obstanlagen sind gezielte Behandlungen 

um den Stock beziehungsweise den Stamm zulässig. 

7 Kein Beitrag nach Absatz 1 Buchstaben b und c wird aus-

gerichtet für: 

a. für Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 55, mit Aus-

nahme von Getreide in weiter Reihe; 

b. für Nützlingsstreifen auf offener Ackerfläche nach Artikel 

71b Absatz 1 Buchstabe a; 

c. für den Anbau von Pilzen. 

können. 

3 Der BVO fordert die Beibehaltung der bestehenden Frist: 

Von Saat Hauptkultur bis Ernte Hauptkultur. Die vorgeschla-

gene Frist von Ernte Vorkultur bis Ernte Hauptkultur bedeu-

tet eine massive Verschärfung – die ganze Periode der Stop-

pelbearbeitung fällt neu darunter. Sie läuft den Interessen 

des Bodenschutzes zuwider: Der Pflugeinsatz wird bei vielen 

Kulturen zum Standard. Besonders benachteiligt sind Be-

triebe mit Mulchsaaten, Raps in der Fruchtfolge, viel Grün-

düngungen und empfindlichen Böden (Tonböden, die me-

chanisch schwierig bearbeitbar sind und erosionsgefährdete 

Böden). Eine sinnvolle, gezielte chemische Behandlung von 

Problemunkräutern zwischen Ernte und Neusaat wird verun-

möglicht. Die Ausdehnung der Frist hält viele Betriebe von 

der Beteiligung ab. Die Ausdehnung der Periode verunmög-

licht auch die Kombinierbarkeit des Moduls «Herbizidfrei» 

mit dem Modul «Boden».  

Die Ausnahme bei den Zuckerrüben wird begrüsst.  

5 Die Ausnahme für die Krautvernichtung in Kartoffeln wird 

begrüsst.  

6 Die Totalbegrünung von Dauerkulturen kann neue Problem 

mit Schädlingen (Mäuse, usw.) verursachen. Die Produzen-

ten sollen dafür auch Unterstützung und Beratung für diese 

Problematiken erhalten. 

Gliederungstitel nach Art. 71a 4. Abschnitt: Beitrag für die funktionale Biodiversität in 

Form eines Beitrags für Nützlingsstreifen 

  

Art. 71b 1 Der Beitrag für die funktionale Biodiversität wird als Bei-

trag für Nützlingsstreifen pro Hektare in der Tal- und Hügel-

zone ausgerichtet und abgestuft nach: 

a. Nützlingsstreifen auf offener Ackerfläche; 

b. Nützlingsstreifen in folgenden Dauerkulturen: 

1. Reben; 
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2. Obstanlagen; 

3. Beerenkulturen; 

4. Permakultur. 

2 Die Nützlingsstreifen müssen vor dem 15. Mai gesät wer-

den. Es dürfen nur Saatmischungen verwendet werden, die 

vom BLW bewilligt wurden. 

3 Auf offenen Ackerflächen sind die Nützlingsstreifen auf ei-

ner Breite von Minimum 3 -5 Metern anzusäen und müssen 

die ganze Länge der Ackerkultur bedecken. 

4 In Dauerkulturen nach Absatz 1 Buchstabe b müssen die 

Nützlingsstreifen zwischen den Reihen angesät werden, 

insgesamt mindestens 5 Prozent der Fläche der Dauerkul-

tur bedecken und während vier aufeinanderfolgenden Jah-

ren am selben Ort verbleiben. Es dürfen nur Saatmischun-

gen für mehrjährige Nützlingsstreifen verwendet werden. 

5 Nur die mehrjährigen Nützlingsstreifen dürfen befahren 

werden. 

6 Zwischen dem 1. August und dem 1. März dürfen nur 

mehrjährige Nützlingsstreifen geschnitten werden. Sie dür-

fen nur bis zur Hälfte der Fläche einer Dauerkultur geschnit-

ten werden. 

7 In den Nützlingsstreifen sind die Düngung und der Ein-

satz von Pflanzenschutzmitteln nicht erlaubt. Zulässig sind 

Einzelstock- oder Nesterbehandlungen von Problempflan-

zen. 

8 In Kulturen nach Absatz 1 Buchstabe b dürfen in den Rei-

hen, in denen ein Nützlingsstreifen besteht, zwischen dem 

15. Mai und dem 15. September keine Insektizide ausge-

bracht werden. 

 

 

 

 

 

 

3 Die Bestimmung in Absatz 3 muss so angepasst werden, 

dass keine maximale Breite definiert werden. Eine minimale 

Breite von 3 Meter wird begrüsst. 

 

Gliederungstitel nach Art. 71b 5. Abschnitt: Beiträge für die Verbesserung der Boden-

fruchtbarkeit 
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Art. 71c 1 Der Beitrag für die Humusbilanz wird pro Hektare Acker-

fläche ausgerichtet, wenn: 

a. mindestens drei Viertel der Ackerfläche des Betriebs ei-

nen Anteil von weniger als 10 Prozent Humus aufweisen; 

b. für die Ackerfläche des Betriebs gültige Bodenuntersu-

chungen nach Anhang 1 Ziffer 2.2 vorliegen; und 

c. der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin für die 

Ackerfläche des Betriebs alle benötigten Angaben im Hu-

musbilanzrechner von Agroscope, Version 1.0.2009.114, 

eingetragen und nachgeführt hat. 

2 Keine Beiträge werden ausgerichtet für: 

a. Betriebe mit weniger als 3 Hektaren offener Ackerfläche; 

b. Spezialkulturen, ausser Tabak; 

c. Freilandkonservengemüse. 

3 Ein Zusatzbeitrag wird ausbezahlt: 

a…für Betriebe, bei denen das gemittelte Verhältnis zwi-

schen Humus und Ton grösser ist als ein Achtel der gülti-

gen Bodenuntersuchungen aller Ackerflächen nach Anhang 

1 Ziffer 2.2 mit weniger als 10 Prozent Humus, wenn: 

1. die Humusbilanz nach Absatz 1 der letzten vier Jahre vor 

dem Beitragsjahr im Durchschnitt nicht negativ ist; 

2. keine Fläche eine Bilanz von über 800 kg Humus pro 

Hektare oder unter –400 kg Humus pro Hektare aufweist. 

b. für Betriebe, bei denen das gemittelte Verhältnis zwi-

schen Humus und Ton kleiner ist oder gleich ist wie ein 

Achtel der gültigen Bodenuntersuchungen aller Ackerflä-

chen nach Anhang 1 Ziffer 2.2 mit weniger als 10 Prozent 

Humus, wenn: 

1. die Humusbilanz nach Absatz 1 der letzten vier Jahre vor 

dem Beitragsjahr im Durchschnitt mindestens 100 kg Hu-

mus pro Hektare beträgt; 

2. keine Fläche eine Bilanz von über 800 kg Humus pro 

Die Massnahme «positive Humusbilanz» hat keinen direkten 

Zusammenhang mit der PaIv und wird entsprechend abge-

lehnt. Die Massnahme führt weder zu einer Reduktion von 

Nährstoffverlusten noch minimiert es das Risiko des Einsat-

zes von Pflanzenschutzmitteln. Wir bitten den Bundesrat, die 

Vorgaben des Parlaments zu respektieren und einzig Mass-

nahmen zur PaIv. 19.475 umzusetzen und nicht auch noch 

Massnahmen der sistieren AP22+ nun trotzdem einzuführen.  
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Hektare oder unter –400 kg Humus pro Hektare aufweist. 

Art. 71d Beitrag für eine angemessene Bedeckung des Bodens 

1 Der Beitrag für eine angemessene Bedeckung des Bo-

dens wird pro Hektare ausgerichtet für: 

a. Hauptkulturen auf offener Ackerfläche; 

b. Reben. 

2 Für Hauptkulturen nach Absatz 1 Buchstabe a, mit Aus-

nahme von Gemüse- und Beerenkulturen sowie Gewürz- 

und Medizinalpflanzen, wird der Beitrag ausgerichtet, wenn: 

a. nach einer Hauptkultur, die vor dem 15. Juli geerntet 

wurde, eine weitere Kultur, eine Zwischenkultur oder Grün-

düngung bis zum 31. August angelegt wird; ausgenommen 

sind Flächen, auf denen Winterraps angesät wird; 

b. nach einer Hauptkultur, die zwischen dem 16. Juli und 

vor dem 30. September geerntet wurde, eine Zwischenkul-

tur oder Gründüngung bis zum 10. Oktober angelegt wird; 

ausgenommen sind Flächen, auf denen Winterkulturen an-

gesät werden. 

Betriebe mit mehr als 3 ha offener Ackerfläche müssen ei-

nen durchschnittlichen flächengewichteten Bodenschutzin-

dex von 50 Punkten für Ackerkulturen und von 30 Punkten 

für Gemüsekulturen auf der offenen Ackerfläche aufweisen. 

3 Die Zwischenkulturen und Gründüngung nach Absatz 2 

Buchstabe b müssen mindestens bis zum 15. Februar des 

folgenden Jahres bestehen bleiben. 

Die Massnahme «angemessene Bedeckung des Bodens» hat 

keinen direkten Zusammenhang mit der PaIv und wird ent-

sprechend abgelehnt. Die Massnahme führt weder zu einer 

Reduktion von Nährstoffverlusten noch minimiert es das Ri-

siko des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Wir bitten den 

Bundesrat, die Vorgaben des Parlaments zu respektieren und 

einzig Massnahmen zur PaIv. 19.475 umzusetzen und nicht 

auch noch Massnahmen der sistieren AP22+ nun trotzdem 

einzuführen.  
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4 Der Beitrag für Gemüse- und Beerenkulturen sowie Ge-

würz- und Medizinalpflanzen wird ausgerichtet, wenn ge-

samtbetrieblich immer mindestens 70 Prozent der entspre-

chenden Fläche mit einer Kultur oder einer Zwischenkultur 

bedeckt sind. 

5 Der Beitrag für Reben nach Absatz 1 Buchstabe b wird 

ausgerichtet, wenn 

a. gesamtbetrieblich immer mindestens 70 Prozent der 

Rebfläche begrünt sind; 

b. Traubentrester auf die Rebfläche des Betriebs zurückge-

bracht und verteilt wird. 

6 Die Traubentrestermenge nach Absatz 5 Buchstabe b 

muss mindestens der Menge entsprechen, die aus dem 

Traubenertrag auf dem Betrieb anfällt. 

7 Die Anforderungen nach den Absätzen 2–6 müssen wäh-

rend vier aufeinanderfolgenden Jahren auf dem gesamten 

Betrieb eingehalten werden. 

Art. 71e Beitrag für die schonende Bodenbearbeitung 

1 Der Beitrag für die schonende Bodenbearbeitung von 

Hauptkulturen auf der Ackerfläche wird pro Hektare ausge-

richtet für die Bodenbearbeitung bei Direktsaat, bei Strei-

fenfrässaat oder Streifensaat (Strip-Till) oder bei Mulchsaat. 

2 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn: 

a. folgende Anforderungen erfüllt sind: 

1. bei Direktsaat: höchstens 25 Prozent der Bodenoberflä-

che während der Saat bewegt; 

2. bei Streifenfrässaat oder Streifensaat: höchstens 50 Pro-

Die Massnahme «schonende Bodenbearbeitung» hat keinen 

direkten Zusammenhang mit der PaIv und wird entsprechend 

abgelehnt. Die Massnahme führt weder zu einer Reduktion 

von Nährstoffverlusten noch minimiert es das Risiko des Ein-

satzes von Pflanzenschutzmitteln. Wir bitten den Bundesrat, 

die Vorgaben des Parlaments zu respektieren und einzig 

Massnahmen zur PaIv. 19.475 umzusetzen und nicht auch 

noch Massnahmen der sistieren AP22+ nun trotzdem einzu-

führen.  
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zent der Bodenoberfläche vor oder während der Saat bear-

beitet; 

3. bei Mulchsaat: pfluglose Bearbeitung des Bodens. 

b. der Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin die Voraus-

setzungen nach Artikel 71d Absätze 2-4 erfüllt; 

c. die zum Beitrag berechtigende Fläche mindestens 60 

Prozent der Ackerfläche des Betriebs umfasst; 

d. von der Ernte der vorangehenden Hauptkultur bis zur 

Ernte der beitragsberechtigten Kultur der Pflug nicht einge-

setzt wird und beim Einsatz von Glyphosat die Menge von 

1,5 kg Wirkstoff pro Hektare nicht überschritten wird. 

3 Keine Beiträge werden ausgerichtet für das Anlegen von: 

a. Kunstwiesen mit Mulchsaat; 

b. Zwischenkulturen; 

c. Weizen oder Triticale nach Mais. 

4 Die Anforderungen nach Absatz 2 müssen während vier 

aufeinanderfolgenden Jahren eingehalten werden. 

Gliederungstitel nach Art. 71e 6. Abschnitt: Beitrag für Klimamassnahmen in Form ei-

nes Beitrags für den effizienten Stickstoffeinsatz 

  

Art. 71f 1 Der Beitrag für Klimamassnahmen wird als Beitrag für 

den effizienten Stickstoffeinsatz auf der offenen Ackerfläche 

pro Hektare ausgerichtet. 

2 Er wird ausgerichtet, wenn gesamtbetrieblich die Zufuhr 

an Stickstoff 90 Prozent des Bedarfs der Kulturen nicht 

übersteigt. Für die Bilanzierung gilt die Methode «Suisse-

Bilanz» nach der Wegleitung Suisse-Bilanz. Anwendbar 

sind die Versionen der «Wegleitung Suisse-Bilanz»15 mit 

Geltung ab dem 1. Januar des jeweiligen Jahres und mit 

Geltung ab dem 1. Januar des vorangehenden Jahres. Der 

Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin kann wählen, wel-

che der Versionen er oder sie einhalten will. 
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 Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduk-

tion 

Die Abschaffung der Graslandbasierten Milch- und Fleisch-

produktion (GMF) und die Neuschaffung einer rohproteinre-

duzierte Rindviehfütterung lehnt der BVO vehement ab. Das 

vorgesehene Programm ist in keiner Weise wissenschaftlich 

abgestützt. Im Gegenteil, bereits in unserem Brief an das 

BLW von Ende November haben wir auf die Studie der Ag-

roscope (Agroscope Science, Nr. 96/Februar 2020) verwie-

sen, welche die gesamte Problematik des Programms für je-

dermann verständlich aufzeigt. Auch nach der Besprechung 

mit Vizedirektor Bernard Belk und weiteren Vertretern des 

BLW ist es für uns absolut unerklärlich, weshalb der Bund an 

einem solch praxisfremden Programm festhalten will, wel-

ches:  

- die Grundsätze der Rindviehfütterung nicht berücksichtigt 

- die Tiergesundheit gefährdet  

- die Effizienz des Grundfutters massiv reduziert 

- eine Erhöhung der Kraftfuttergaben provoziert, weil die 

hohe Ausgleichswirkung der Eiweisskonzentrate nicht mehr 

genutzt werden kann 

Die Erwartungen des BLW’s, wonach mit dem vorgesehenen 

Programm eine Reduktion der N-Emissionen um rund 1% er-

reicht werden kann, sind illusorisch. Viele intensiv geführte 

Betriebe im Talgebiet beteiligten sich nicht am GMF-Pro-

gramm, weil der Maisanteils in der Ration zu hoch ist. Diese 

Betriebe werden auch in Zukunft nicht daran teilnehmen, da 

sie die Energieüberschüsse gar nicht ausgleichen könnten 

und sie ihre Futterration aufgrund der vorhandenen Infrastruk-

tur der Futterlagerung kurzfristig auch nicht auf das neue Pro-

gramm anpassen können. Jene intensiv geführten Talbe-

triebe, welche sich noch am Programm beteiligen möchten, 

müssten ihre Wiesen und Weiden intensivieren, um möglichst 

hohe Rohproteingehalte zu erhalten (siehe ebenfalls Ag-

roscope-Bericht Nr. 96/Februar 2020). Sie müssten kürzere 

 

 Art. 70 Beitrag 

Der Beitrag für die graslandbasierte Milch- und Fleischpro-

duktion wird pro Hektare Grünfläche ausgerichtet. 

 

 Art. 71 Voraussetzungen und Auflagen  

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn die Jahresration aller 

gehaltenen raufutterverzehrenden Nutztiere nach Artikel 37 

Absätze 1–4 zu mindestens 90 Prozent der Trockensub-

stanz (TS) aus Grundfutter nach Anhang 5 Ziffer 1 besteht. 

Zudem muss die Jahresration zu folgenden Mindestanteilen 

aus frischem, siliertem oder getrocknetem Wiesen- und 

Weidefutter nach Anhang 5 Ziffer 1 bestehen: 

a. im Talgebiet: 75 Prozent der TS;  

b. im Berggebiet: 85 Prozent der TS. 

2 Grundfutter aus Zwischenkulturen ist in der Ration zu ma-

ximal 25 Dezitonnen TS pro Hektare und Nutzung als Wie-

senfutter anrechenbar.  

3 Für Dauergrünflächen und für Kunstwiesen wird der Bei-

trag nur ausgerichtet, wenn der Mindesttierbesatz erreicht 

wird. Der Mindesttierbesatz richtet sich nach den Werten in 

Artikel 51. Ist der Gesamtbestand an raufutterverzehrenden 

Nutztieren auf dem Betrieb kleiner als der aufgrund der ge-

samten Grünfläche erforderliche Mindesttierbesatz, so wird 

der Beitrag für die Grünflächen anteilsmässig festgelegt.  

4 Die Anforderungen an den Betrieb, die Dokumentation 

und die Kontrolle sind im Anhang 5 Ziffern 2–4 festgelegt. 

 

 Beitrag für die reduzierte Proteinzufuhr zur Fütterung 

raufutterverzehrender Nutztiere 

 

Art. 71g Beitrag 

Der Beitrag für die reduzierte Proteinzufuhr zur Fütterung 
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raufutterverzehrender Nutztiere wird pro Hektare Grünflä-

che ausgerichtet sowie abgestuft nach dem Roh-protein-

gehalt der zugeführten betriebsfremden Futtermittel und 

nach: 

a. Grünflächen für Milchkühe, Milchschafe und Milchziegen; 

b. Grünflächen für andere raufutterverzehrende Nutztiere. 

Schnittzeitpunkte wählen und zur Förderung des Graswachs-

tum zusätzliche Stickstoffgaben verabreichen.  

Mit der Offenlegungspflicht der Kraftfutterzukäufe, wird das 

Argument der Nicht-Kontrollierbarkeit des heutigen GMF-Pro-

gramms entkräftet. Statt krampfhaft nach neuen Programmen 

zu suchen, welche den guten Stand der Schweizer Rindvieh-

fütterung gefährden, muss das GMF-Programm weiterentwi-

ckelt werden. Wir schlagen vor, dass der Zollansatz für das 

importierte Raufutter deutlich erhöht wird. Wird weniger Rau-

futter importiert, werden weniger Nährstoffe in die Schweiz 

eingeführt, womit ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion der 

Nährstoffverluste geleistet werden kann. 

 

Art. 71h Voraussetzungen 

1 Der Beitrag wird ausgerichtet, wenn der Anteil Rohprotein 

in der Trockensubstanz der zugeführten betriebsfremden 

Futtermittel für die Fütterung der raufutterverzehrenden 

Nutztiere folgende maximalen Anteile nicht überschreitet: 

a. Stufe 1: 18 Prozent; 

b. Stufe 2: 12 Prozent. 

2 Er wird nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb pro Hek-

tare Grünfläche ein Mindestbestand von 0,20 GVE an rau-

futterverzehrenden Nutztieren gehalten wird. 

 

Art. 71i Betriebsfremde Futtermittel 

1 Zugeführt werden dürfen folgende betriebsfremde Futter-

mittel: 

a. in Stufe 1: Gras und grüne Getreidepflanzen frisch, siliert 

oder getrocknet, unabhängig von ihrem Anteil Rohprotein in 

Trockensubstanz; 

b. in den Stufen 1 und 2: 

1. Getreidekörner ganz, gequetscht, gemahlen oder in Flo-

cken, unabhängig von ihrem Anteil Rohprotein in der Tro-

ckensubstanz, sofern keine anderen Komponenten zuge-

mischt sind; 

2. Milchpulver für Kälber, Lämmer und Zicklein. 

2 Nicht als betriebsfremd gelten Futtermittel und Rohpro-

dukte: 

a. die auf dem Betrieb produziert und ausserhalb des Be-

triebs verarbeitet wurden; 
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b. die als Futtermittel oder als Nebenprodukte aus der Le-

bensmittelverarbeitung auf den Betrieb zurückgeführt wer-

den; und 

c. denen keine Komponenten zugemischt sind, die nicht 

vom Betrieb stammen; die Zumischung von Mineralsalzen, 

Spurenelementen und Vitaminen ist erlaubt. 

d. die beim Weiden der Tiere auf einer nicht zum Betrieb 

gehörenden Grünfläche aufgenommen werden. 

Art. 71j Dokumentation der zugeführten Futtermittel 

Für jedes zugeführte Futtermittel sind der Zeitpunkt der Zu-

fuhr, die Bezeichnung, die Menge und die Herkunft festzu-

halten. Bei Futtermischungen und Kraftfutter ist zusätzlich 

der Rohproteingehalt je kg Trockensubstanz festzuhalten. 

Gliederungstitel nach Art. 71j 

 

 8. Abschnitt: Tierwohlbeiträge   

Art. 75a Weidebeitrag 

1 Als besonders hoher Auslauf- und Weideanteil gilt der Zu-

gang nach den spezifischen Regeln nach Anhang 6 Buch-

stabe C zu einem Bereich unter freiem Himmel. 

2 Der Weidebeitrag wird ausgerichtet für die Tierkategorien 

nach Artikel 73 Buchstabe a. 

3 Die Tiere müssen an den Tagen, an denen ihnen nach 

Anhang 6 Buchstabe C Ziffer 2.1 Buchstabe a Auslauf auf 

einer Weide zu gewähren ist, einen besonders hohen Anteil 

ihres Tagesbedarfs an Trockensubstanz durch Weidefutter 

decken können. 

4 Der Beitrag wird nur ausgerichtet, wenn den Tieren aller 

Tierkategorien nach Artikel 73 Buchstabe a, für die kein 

Weidebeitrag ausgerichtet wird, Auslauf nach Artikel 75 Ab-

satz 1 gewährt wird. 

 

 

 

Ziel der PaIv ist die Reduktion der Ammoniakverluste. Die 

Weidehaltung kann dazu einen wesentlichen Betrag leisten. 

Der vorgeschlagene zusätzliche Auslauf auf einen befestigten 

Platz ausserhalb der Vegetationsdauer leistet jedoch keinen 

Beitrag zur Emissionsminderung, sondern führt sogar zu hö-

heren Ammoniakverlusten. Deshalb soll konsequent nur ein 

Programm mit einem höheren Weideanteil eingeführt werden. 

 

 

 

Die Bedingung in Absatz 4 wird abgelehnt, dass das Wei-

deprogramm mit dem RAUS-Programm verknüpft wird. Dies 

ist eine zu hohe Hürde für den Weidebeitrag. 
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 9. Abschnitt: Beitrag für die längere Nutzungsdauer von 

Kühen 

  

Art. 77 Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen 

1 Der Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen 

wird pro GVE ausgerichtet für die auf dem Betrieb gehalte-

nen Kühe und abgestuft nach der durchschnittlichen Anzahl 

Abkalbungen der geschlachteten Kühe des Betriebes. 

2 Der Beitrag wird ausgerichtet ab durchschnittlich: 

a. drei Abkalbungen pro Milchkuh der geschlachteten Milch-

kühe in den vorangehenden drei Kalenderjahren; 

b. vier Abkalbungen pro andere Kuh der geschlachteten an-

deren Kühe in den vorangehenden drei Kalenderjahren. 

Wie in den allgemeinen Bemerkungen festgehalten, können 

wir die vom BLW errechneten N-Einsparungen aus dem Pro-

gramm längere Nutzungsdauer nicht nachvollziehen. Bevor 

ein solches Programm eingeführt wird, müssen wissen-

schaftliche Erkenntnisse über die Einsparungen vorliegen.  

 

Art. 82 Abs. 1 und 6 1 Für die Anschaffung von Neugeräten mit präziser Applika-

tionstechnik zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln 

wird ein einmaliger Beitrag pro Pflanzenschutzgerät ausge-

richtet. Zur präzisen Applikationstechnik zählen auch 

Lenksysteme, das Nachrüsten von Lenksystemen, Ka-

merasysteme, Verschieberahmen und dergleichen für 

eine präzise mechanische Unkrautbekämpfung, Dün-

gung und Aussaat.  

6 Die Beiträge werden bis 2024 ausgerichtet. 

Die Entwicklung geht viel zu langsam voran. Die Einsatz-

fenster für Lohnunternehmer, die diese Technologien heute 

anbieten, sind witterungsbedingt viel zu kurz für den gross-

flächigen Einsatz. Häufig kommt auch zu schwere Technik 

zum Einsatz.  

Der BVO fordert zudem, dass der Bund das RTK-Signal von 

Swisstopo allen Betrieben gratis zur Verfügung gestellt wird. 

Dieses Signal muss von möglichst breiten Kreisen genutzt 

werden können. 

 

Art. 82b Abs. 2 2 Die Beiträge werden bis 2026 ausgerichtet. Wir vertreten die Meinung, dass die Massnahme der stick-

stoffreduzierten Phasenfütterung der Schweine auch nach 

dem Jahr 2026 weitergeführt werden soll. Allerdings lehnen 

wir die Phasenfütterung als Pflichtmassnahme des ÖLN ab.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass in der Praxis beim Ein-

satz von rohproteinreduziertem Futter die Tiere wohl aufgrund 

des mangelnden Sättigungsgefühls aggressiver werden und 

es gehäuft zu Bissverletzungen unter Schweinen kommt. Der 

Rohproteingehalt in der Schweinefütterung kann unter Be-

rücksichtigung des Tierwohls nicht beliebig reduziert werden.  
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Art. X X Förderung Hofdünger auf offener Ackerfläche 

Art. X Beitrag für den Einsatz von Hofdüngern und Re-

cyclingdüngern zuhanden einer Reduktion minerali-

scher Handelsdünger 

Der Beitrag für die Ausbringung von Hof- und Recyc-

lingdünger wird pro Gabe auf offener Ackerfläche aus-

gerichtet  

Diese Massnahme bezieht sich direkt auf Art. 6a im Land-

wirtschaftsgesetz und hat zum Zweck über einen Anreizme-

chanismus den Einsatz von Mineraldüngern durch Substitu-

tion mit hochwertigen organischen Düngern zu reduzieren. 

An die Mitgliedorganisationen: Wie müsste die Massnahme 

für die Umsetzung konkretisiert werden? 

 

Art. 108 Abs. 2 Aufgehoben 

2 Bei der Festsetzung der Beiträge berücksichtigt der Kan-

ton zuerst die Reduktionen, die sich aufgrund der Begren-

zung der Direktzahlungen pro SAK ergeben, und danach 

die Reduktionen, die sich aufgrund der Kürzungen nach Ar-

tikel 105 und aufgrund der Direktzahlungen der EU nach 

Artikel 54 ergeben. 

Der BVO will an der Begrenzung der Direktzahlungen je SAK 

festhalten. 

 

Art. 115g Übergangsbestimmung zur Änderung vom … 2022 

1 Die Beiträge werden im Jahr 2023 nicht gekürzt, wenn 

Mängel nach Anhang 8 Ziffer 2.2.4 Buchstabe c festgestellt 

werden. 

2 Die Anmeldung für Beiträge nach Artikel 2 Buchstabe c 

Ziffer 1 (nur Getreide in weiter Reihe) sowie Buchstabe e 

Ziffern 2–6 und Ziffer 7 (nur Weidebeitrag) kann für das Bei-

tragsjahr 2023 innerhalb der Gesuchsfrist nach Artikel 99 

Absatz 1 erfolgen. 

3 Betriebe, die im Jahr 2022 Beiträge für die graslandba-

sierte Milch- und Fleischproduktion nach bisherigem Recht 

erhalten haben, können 2023 kontrolliert werden. Im Fall 

von Verstössen werden die Beiträge für das Jahr 2022 zu-

rückgefordert. 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Programm des GMF soll weitergeführt werden. 
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1 Die Anhänge 1, 4, 6, 7 und 8 werden gemäss Beilage ge-

ändert.  

2 Anhang 5 wird aufgehoben. 

3 Anhang 6a erhält die neue Fassung gemäss Beilage. 

Anhang 1, Ziffer 2.1.5 Die Phosphorbilanz der abgeschlossenen Nährstoffbilanz 

muss gesamtbetrieblich dem Bedarf der Kulturen entspre-

chen darf gesamtbetrieblich einen Fehlerbereich von 

höchstens +5 Prozent des Bedarfs der Kulturen aufweisen. 

Die gesamtbetrieblich Nährstoffbilanz darf jeweils über eine 

Dauer von zwei Jahren diesen jährlichen Fehlerbereich auf-

weisen.  

 

Der BVO will an der Beibehaltung der Toleranzgrenze festhal-

ten. Die Landwirtschaft arbeitet in und mit der Natur. Theore-

tische Werte weichen jedoch in der Praxis ab. Die jährlich än-

dernden Witterungsverhältnisse verlangen jeweils eine sofor-

tige Anpassung der Düngung, um die vom Konsumenten ge-

wünschte Qualität der Erzeugnisse des Feld- und Obstbaus 

sicherstellen zu können. Um die Unsicherheiten und Schwan-

kungen der Natur ausgleichen zu können, sind die Landwirte 

auf Toleranzgrenzen angewiesen. 

 

Sollte der Bundesrat an der Aufhebung der Toleranzgrenze 

von 10% festhalten, so beantragt der BVO einzig eine Reduk-

tion des Fehlerbereiches auf 5%. Zudem muss der Landwirt 

die Möglichkeit erhalten, die Nährstoffbilanzen über zwei 

Jahre mit diesem jährlichen Fehlerbereich ausgeglichen ge-

stalten zu können. Mit der Möglichkeit der Kompensation ei-

ner Überversorgung auf das Folgejahr, erhalten die Bauern-

betriebe eine Reaktionsmöglichkeit und damit auch Rechtssi-

cherheit. 

 

 

Anhang 1, Ziffer 2.1.7 Die Stickstoffbilanz der abgeschlossenen Nährstoffbilanz 

muss gesamtbetrieblich den Bedarf der Kulturen entspre-

chen darf gesamtbetrieblich einen Fehlerbereich von 

höchstens + 5 Prozent des Bedarfs der Kulturen aufweisen.  

Die gesamtbetrieblich Nährstoffbilanz darf jeweils über eine 

Dauer von zwei Jahren diesen jährlichen Fehlerbereich auf-

weisen.  

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 5 Beibehaltung von Anhang 5, welcher die Anforderungen an 

das GMF umschreibt. 

 

  

Anhang 6, B Anforderungen 

für Weidebeiträge 

2.1 

2 Tiere der Rindergattung und Wasserbüffel 

2.1 Den Tieren ist wie folgt Auslauf zu gewähren 

a. vom 1. Mai bis zum 31. Oktober: an mindestens 26 Ta-

gen pro Monat auf einer Weide; 

b. vom 1. November bis zum 30. April an mindestens 26 

Tagen pro Monat auf einer Auslauffläche oder einer Weide. 

Ziel der PaIv ist die Reduktion der Ammoniakverluste. Die 

Weidehaltung kann dazu einen wesentlichen Betrag leisten. 

Der vorgeschlagene zusätzliche Auslauf auf einem befestig-

ten Platz ausserhalb der Vegetationsdauer leistet jedoch kei-

nen Beitrag zur Emissionsminderung, sondern führt sogar zu 

höheren Ammoniakverlusten. Deshalb soll konsequent nur 
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ein Programm mit einem höheren Weideanteil eingeführt 

werden. 

 2.2 Die Weidefläche muss so bemessen sein, dass die 

Tiere an den Tagen mit Auslauf auf einer Weide nach Ziffer. 

2.1a Buchstabe a, Milchkühe mindestens 80 40 Prozent 

und anderes Rindvieh 60 Prozent des Tagesbedarfs an 

Trockensubstand durch Weidefutter decken können. 

 

 

 

Der BVO begrüsst die Einführung eines zusätzlichen Weide-

beitrages. 

Die Forderung, wonach die Tiere 80% ihres Tagesbedarfes 

mit Weidefutter decken müssen, ist zu hoch angesetzt und 

muss bei Milchkühen auf maximal 40% und für die Kategorie 

anderes Rindvieh auf 60% reduziert werden. Ziel muss es 

sein, dass möglichst viele Betriebe bei diesem neuen Pro-

gramm mitmachen können, da damit das Tierwohl gefördert, 

die Ammoniakemissionen gemindert und ein Beitrag zum Hu-

musaufbau auf den Wiesen geleistet werden kann. Mit dem 

von uns vorgeschlagenen reduzierten Weidefutteranteil kön-

nen auch Schlechtwetterperioden schadlos für die Weideflä-

chen und die Grasnarben überbrückt werden. Bei hohem 

Bremsen- und Mückenaufkommen, wie dies im Voralpenge-

biet durchaus vorkommen kann, können die Tiere während 

den heissen Tageszeiten eingestallt und vor den Insekten ge-

schützt werden und in sehr intensiven Gebieten kann eine 

strukturreiche Ergänzungsfütterung ermöglicht werden, ohne 

dass gegen die Vorgaben des Weidebeitrages verstossen 

wird. Zudem kann bei einem tieferen Weidefutteranteil jeder-

zeit eine auf Energie- und Eiweiss ausgeglichen Ration und 

damit eine maximale Grundfuttereffizienz sichergestellt wer-

den. Die Eiweissüberschüsse der Herbstweide, welche ohne 

Energieausgleich in der Milch als hohe Harnstoffwerte er-

kennbar sind, können so ausgeglichen und die N-Verluste re-

duziert werden.  

Die Unterscheidung zwischen den Milchkühen und dem an-

deren Rindvieh begründet sich damit, dass die Milchkühe zum 

Melken jeweils in den Stall geführt werden müssen und sich 

deshalb nur Parzellen zur Beweidung eignen, welche mit der 

Herde gut und in vernünftiger Gehdistanz zu erreichen sind. 

Betriebe mit knapper Weidefläche sind deshalb auf einen tie-

feren Weidefutteranteil angewiesen, damit sie an diesem 
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sinnvollen Programm teilnehmen können. Demgegenüber 

kann das andere Rindvieh auch bei guten Bedingungen wäh-

rend mehreren Tagen auf den Weiden belassen werden, wo-

mit auch entferntere Parzellen zur Beweidung genutzt werden 

können. 

Anhang 6a, Ziffer 2 2 Grenzwert an Rohprotein je g/MJ VES pro 

Tierkategorie 

2.1 Der Grenzwert an Rohprotein in Gramm pro Megajoule 

verdauliche Energie Schwein (g/MJ VES) pro Tierkategorie 

beträgt: 

Tierkategorie 
Grenzwert in g Roh-
protein je g/MJ VES; 
für: 

 

Biobetrieben nach Arti-
kel 5 Absatz 1 Buch-

stabe a der Bio-Verord-
nung vom 22. Septem-

ber 1997 

übrige 
Betriebe 

a. säugende Zuchtsauen  14.70  12.00 

b. nicht säugende Zucht-
sauen 

 11.40  10,80 

c. Eber  11.40  10,80 

d. abgesetzte Ferkel  14.20  11,80 

e. Remonten und Mast-
schweine 

 12.70  10,50 

5.1 Bei der Kontrolle sind die abgeschlossene lineare Kor-

rektur oder die Import/Export-Bilanz und der betriebsspezifi-

sche Grenzwert des Beitragsjahres massgebend. Die Kon-

trolle erfolgt im Rahmen der Überprüfung der linearen 

Korrektur oder Import/Export-Bilanz. 

Die Weiterführung des Programms wird begrüsst. Das Pro-

gramm wird durch die geplanten Differenzierungen administ-

rativ komplizierter ausgestaltet.  

Siehe Bemerkungen zu Art. 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Anpassungen kann zugestimmt werden, wenn die N-re-

duzierte Phasenfütterung auch ohne Einschränkungen in der 

SuisseBilanz der Betriebe abgebildet wird. D.h. die Mindest-

werte in den IMPEX gemäss Wegleitungen sind ersatzlos zu 

streichen. 
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Anhang 7, Ziffer 5.6 5.6. Beitrag für den Verzicht auf Herbizide im Ackerbau und 

in Spezialkulturen und im Futterbau 
5.6.1 Der Beitrag für den Verzicht auf Herbizide im Acker-

bau und in Spezialkulturen beträgt pro Hektare und Jahr: 

a. für Raps und Kartoffeln 600 Fr. 

b. für die Spezialkulturen ohne Tabak und ohne die Wur-

zeln 

der Treibzichorie 1000 Fr. 

c. für die Hauptkulturen der übrigen offenen Ackerfläche 

250 Fr. 

d. für Dauergrünlandflächen Fr. 50.-. 

 

 

 

 

 

 

 

Der BVO beantragt, dass analog dem Ackerbauch auch auf 

für die herbizidlose Bewirtschaftung von Dauergrünland ein 

Beitrag ausgerichtet wird. Es ist für uns unverständlich, wes-

halb auf diesen Flächen der Verzicht auf PSM nicht gefördert 

werden soll. 

 

    

Anhang 7, Ziffer 5.12 

 
 
5.12 Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischpro-
duktion  

5.12.1 Der Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleisch-

produktion beträgt 200 Franken pro Hektare Grünfläche des 

Betriebs und Jahr. 

 

 

Wie bereits mehrmals erwähnt, soll anstelle des Programms 

«reduzierte Proteinzufuhr zur Fütterung raufutterverzehren-

der Nutztiere» das heutige Programm der graslandbasierten 

Milch- und Fleischproduktion weitergeführt werden. 

 

 5.14 Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen 

5.14.1 Der Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kü-

hen beträgt pro GVE 

Der Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen lehnt 

der BVO ab. 

Siehe Begründung in den allgemeinen Bemerkungen.  
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a. für Milchkühe: zwischen 10 Franken bei durchschnittlich 

3 Abkalbungen und 200 Franken bei durchschnittlich 7 Ab-

kalbungen und mehr; 

b. für andere Kühe: zwischen 10 Franken bei durchschnitt-

lich 4 Abkalbungen und 200 Franken bei durchschnittlich 8 

Abkalbungen und mehr. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.6 2.6 Beiträge für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 

2.6.1 Die Kürzungen des Beitrags erfolgen mit einem Pro-

zentsatz des Beitrags für den Verzicht auf Pflanzenschutz-

mittel auf der betroffenen Fläche. 

Im ersten Wiederholungsfall wird die Kürzung verdoppelt. 

Ab dem zweiten Wiederholungsfall wird die Kürzung ver-

doppelt vierfacht. 

Werden auf derselben Fläche mehrere Mängel gleichzeitig 

festgestellt, so werden die Kürzungen nicht kumuliert. 

Wird während der Verpflichtungsdauer ein Beitragstyp das 

erste Mal abgemeldet, so werden keine Beiträge im Bei-

tragsjahr ausgerichtet. Ab der zweiten Abmeldung in der 

Verpflichtungsdauer wird die Abmeldung als erstmaliger 

Mangel gegen die Voraussetzungen und Auflagen beurteilt 

Eine hohe Teilnahme bei den Anreizprogrammen setzt ent-

sprechende Voraussetzungen für das Mitmachen und den 

Sanktionen bei nicht erfüllen der Anforderungen voraus. 

Dementsprechend sind die freiwilligen Programme verhält-

nismässig und weniger streng auszugestalten. Die Beiträge 

sprich 120% der Beiträge dürfen höchstens gekürzt werden. 

Im Wiederholungsfall soll die Kürzung erst ab dem 2. Wieder-

holungsfall verdoppelt werden und der Bewirtschaftende kann 

sich gemäss Art. 100 abmelden ohne, dass diese als Mangel 

ausgelegt wird und Sanktionen zur Folge hat. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.6.2 2.6.2 Beitrag für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im 

Ackerbau 

Mangel beim Kontrollpunkt       Kürzung 

Voraussetzungen und Auflagen nicht 
eingehalten (Art. 68) 

120 200 % 
der Beiträge 

 

Die Kürzung von 200% bei freiwilligen Programmen ist un-

verhältnismässig und ist zwingend zu reduzieren. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.6.3 2.6.3 Beitrag für den Verzicht auf Insektizide und Akarizide 

im Gemüse- und Beerenanbau 

Mangel beim Kontrollpunkt       Kürzung 

Die Kürzung von 200% bei freiwilligen Programmen ist un-

verhältnismässig und ist zwingend zu reduzieren. 
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Voraussetzungen und Auflagen nicht 
eingehalten (Art. 69) 

120 200 % 
der Beiträge 

 

Anhang 8, Ziffer 2.6.4 2.6.4 Beitrag für den Verzicht auf Insektizide, Akarizide und 

Fungizide nach der Blüte bei Dauerkulturen 

Mangel beim Kontrollpunkt       Kürzung 

Voraussetzungen und Auflagen nicht 
eingehalten (Art. 70) 

120 200 % 
der Beiträge 

 

Die Kürzung von 200% bei freiwilligen Programmen ist un-

verhältnismässig und ist zwingend zu reduzieren. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.6.5 2.6.5 Beitrag für die Bewirtschaftung von Dauerkulturen mit 

Hilfsmitteln nach der biologischen Landwirtschaft 

Mangel beim Kontrollpunkt       Kürzung 

Voraussetzungen und Auflagen nicht 
eingehalten (Art. 71) 

120 200 % 
der Beiträge 

 

Die Kürzung von 200% bei freiwilligen Programmen ist un-

verhältnismässig und ist zwingend zu reduzieren. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.6.3 2.6.3 Beitrag für den Verzicht auf Insektizide und Akarizide 

im Gemüse- und Beerenanbau 

Mangel beim Kontrollpunkt       Kürzung 

Voraussetzungen und Auflagen nicht 
eingehalten (Art. 69) 

120 200 % 
der Beiträge 

 

Die Kürzung von 200% bei freiwilligen Programmen ist un-

verhältnismässig und ist zwingend zu reduzieren. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.6.6 2.6.6 Beitrag für den Verzicht auf Herbizide im Ackerbau 

und in Spezialkulturen 

Mangel beim Kontrollpunkt       Kürzung 

Voraussetzungen und Auflagen nicht 
eingehalten (Art. 71a) 

120 200 % 
der Beiträge 

 

Die Kürzung von 200% bei freiwilligen Programmen ist un-

verhältnismässig und ist zwingend zu reduzieren. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.7 2.7 Beitrag für die funktionale Biodiversität: Beitrag für 

Nützlingsstreifen 

Die Kürzungen erfolgen mit einem Prozentsatz des Beitrags 

für Nützlingsstreifen auf der betroffenen Fläche. 

Im ersten Wiederholungsfall wird die Kürzung verdoppelt. 

Streichen und unter den Biodiversitätsbeiträgen regeln.  
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Ab dem zweiten Wiederholungsfall wird die Kürzung ver-

doppelt vierfacht. 

Werden auf der gleichen Fläche mehrere Mängel gleichzei-

tig festgestellt, so werden die Kürzungen nicht kumuliert. 

Anhang 8, Ziffer 2.9.4 Bst. e 

und g 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

e. Tiere erhalten nicht 
an den geforderten Ta-
gen Auslauf 

Tiere der Rin-
dergattung 
und Wasser-
büffel (Anhang 
6 Bst. B Ziff. 
2.1, 2.3, 2.5 
und 2.6) 

1.5.–31.10.: 
4 Pte. pro 
fehlender 
Tag  

1.11.–30.4.: 
6 Pte. pro 
fehlender 
Tag 

g. weniger als 25 Pro-
zent des Trockensub-
stanz-Verzehrs an 
Weidetagen bei Scha-
fen und Ziegen, mini-
male Weidefläche an 
Weidetagen nicht ein-
gehalten bei Tieren der 
Rindergattung und 
Wasserbüffeln sowie 
bei Tieren der Pferde-
gattung 

Alle Tierkate-
gorien ohne 
Nutzgeflügel 
und Tiere der 
Schweinegat-
tung (Anhang 
6 Bst. B Ziff. 
2.4, 5.2, 5.3 
und 6.2) 

60 Pte. 

 

 

Bei Buchstabe e ist die Kürzung für das ganzes Jahr auf 4 

Punkte als administrative Vereinfachung festzulegen. 

 

 

 

Für die Tiere der Pferde-, Ziegen- und Schafgattung sowie 

die Wildtiere war die Mindestanforderung, einen bestimmten 

Anteil des TS-Tagesbedarfs auf der Weide aufzunehmen, 

nie einschränkend. Daher wird vorgeschlagen, diese Bedin-

gung im Sinne einer administrativen Vereinfachung – auch 

für die Kontrollen - ersatzlos zu streichen. 

 

Anhang 8, Ziffer 2.9.5 2.9.5 Weidebeitrag bei Tieren der Rindergattung und Was-

serbüffel 

Mangel beim Kontrollpunkt Kürzung  

a. Eine oder mehrere der 
Tierkategorien der Rin-
dergattung und Wasser-

Tiere der Rin-
dergattung und 
Wasserbüffel 
(Art. 75a Abs. 4) 

60 Pte. 

 

 

Buchstabe a ist zu streichen, siehe Art.72 und Art. 75a. 
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büffel, für die kein Weide-
beitrag ausgerichtet wird, 
erhalten im gleichen Jahr 
keine RAUS-Beiträge 
(nicht angemeldet oder 
110 Pte Kürzung) 

c. Auslauffläche ent-
spricht nicht den allge-
meinen Anforderungen 

Tiere der Rin-
dergattung und 
Wasserbüffel 
(Anhang 6 Bst. 
B Ziff. 1.3) 

110 Pte. 

e. Tiere erhalten nicht an 
den geforderten Tagen 
Auslauf 

Tiere der Rin-
dergattung und 
Wasserbüffel 
(Anhang 6 Bst. 
B Ziff. 2.3, 2.5 
und 2.6 und Bst. 
C Ziffer 2.1) 

1.5.–31.10.: 4 
Pte. pro feh-
lender Tag 

1.11.–30.4.: 6 
Pte. pro feh-
lender Tag 

f. Milchkühe weniger als 
40 80 und anderes Rind-
vieh weniger als 60 Pro-
zent des Trockensub-
stanz-Verzehrs an Weide-
tagen  

Tiere der Rin-
dergattung und 
Wasserbüffel 
(Anhang 6 Bst. 
C Ziff. 2.2) 

Milchkühe we-
niger als 40 80 
und anderes 
Rindvieh weni-
ger als 60%:55 

60 Pte. 

Weniger als 25 
%: 110 Pte. 

 

 

 

 

 

Als administrative Vereinfachung ist die Kürzung für das 

ganzes Jahr auf 4 Punkte festzulegen. 

 

 

Buchstabe f ist anzupassen und um die Hälfte des Beitrags 

zu kürzen. 

Anhang 8, Ziffer 2.10.3 2.10.3 Beitrag für die stickstoffreduzierte Phasenfütterung 

von Schweinen 

Mangel beim Kontrollpunkt       Kürzung 

a. Die Aufzeichnungen gemäss den Wei-
sungen zur Berücksichtigung von nähr-
stoffreduziertem Futter der Zusatzmo-
dule 6 «Lineare Korrektur nach Futterge-
halten» und 7 «Import/Export-Bilanz»28 
der «Wegleitung Suisse-Bilanz», sind 
unvollständig, fehlend, falsch oder wur-
den nicht geführt (Anhang 6a Ziff. 4) 

200 Fr. 
Besteht der 
Mangel nach 
der Nachfrist 
weiterhin, 
werden 120 
200 % der 
gesamten 

Die Kürzung von 200% bei freiwilligen Programmen ist un-

verhältnismässig und ist zwingend zu reduzieren. 
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Beiträge für 
die stickstoff-
reduzierte 
Phasenfütte-
rung 
Schweine 
gekürzt. 

b. Der betriebsspezifische Grenzwert an 
Rohprotein in Gramm pro Megajoule ver-
dauliche Energie Schwein (g/MJVES) 
der gesamten Futterration aller gehalte-
nen Schweine ist überschritten (Anhang 
6a Ziff. 3 und 5) 

120 200 % 
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BR 03 Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft / Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture / 
Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura (919.118) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Der BVO lehnt Ziele ab, welche dermassen hoch angesetzt sind, dass sie einzig mit der Reduktion der heimischen Produktion erreicht werden können. Die 

Bevölkerung hat Anrecht auf eine hohe Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln. Die vorhandenen Ressourcen der Schweiz sollen deshalb effizient 

genutzt werden. Entsprechend soll das Reduktionsziel bei den Verlusten von Stickstoff und Phosphor auf maximal 6 Prozent im Vergleich zum Mittelwert der 

Jahre 2014-2016 festgelegt werde.   

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 1 Abs. 1 1 Diese Verordnung regelt die Reduktionsziele bei Nähr-

stoffverlusten, die Methoden zur Berechnung der Stickstoff- 

und Phosphorverluste sowie der Risiken durch den Einsatz 

von Pflanzenschutzmitteln und die Beurteilung der Agrarpo-

litik und der Leistungen der Landwirtschaft unter dem Ge-

sichtspunkt der Nachhaltigkeit. 

Gliederungstitel nach Art. 10 

Die Nährstoffverluste können nicht in direkten Vergleich mit 

den Überschüssen gestellt werden. Diesem Aspekt ist Rech-

nung zu tragen. Die in der Vernehmlassung stehende Ver-

ordnung legt somit nicht nur einen zu hohen Bezugswert 

fest; auch das darin vorgesehene Reduktionsziel für Nähr-

stoffverluste ist angesichts der Zielkonflikte, welche die be-

absichtigte Reduktion hemmen, innert so kurzer Frist un-

möglich zu erreichen. 

 

Art. 10a Reduktionsziel für Stickstoff- und Phosphorverluste 

Die Verluste von Stickstoff und Phosphor werden bis zum 

Jahr 2030 um mindestens 6 20 Prozent im Vergleich zum 

Mittelwert der Jahre 2014–2016 reduziert. 

Der Bundesrat schlägt wie bereits im Rahmen der sistierten 

Agrarpolitik 22+ ein Reduktionsziel von 20% der Stickstoff 

und Phosphorverluste vor. Das Parlament wollte in der Bera-

tung zur PaIv. 19.475 dieses Reduktionsziel explizit nicht 

übernehmen und verlangte im Gegenzug eine «angemes-

sene Reduktion». Der erneute Vorschlag des Bundesrates 

von 20% ist jedoch keinesfalls angemessen. Dies zeigt sich 

daran, dass mit allen von ihm vorgeschlagenen Massnah-

men der Direktzahlungsverordnung sowie der Luftreinhalte-

verordnung nicht einmal annähernd ein Reduktionsziel von 

10% erreicht werden könnte. Der BVO lehnt Ziele ab, welche 

dermassen hoch angesetzt sind, dass sie einzig mit der Re-

duktion der heimischen Produktion erzielt werden können. 

 

Art. 10b Methode zur Berechnung der Stickstoff- und Phosphorver-

luste  

Die OSPAR-Methode hat bekanntermassen viele Mängel 

und Schwächen. Aus unserer Sicht reicht die OSPAR-Me-

thode alleine nicht aus, damit die Landwirtschaft die erzielte 

Reduktion der Nährstoffverluste, gefordert in Art. 6a des 
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Zur Berechnung des Stickstoff- und Phosphorverluste ge-

mäss Artikel 10a wird eine nationale Input-Output-Bilanz-

Methode für die Schweizer Landwirtschaft verwendet («OS-

PAR-Methode»). Massgebend ist die Publikation Ag-

roscope Science Nr. 100 / 2020. Zusätzliche Indikatoren 

sind zu nutzten, um die Wirkung der getroffenen Mass-

nahmen zu bewerten und nachzuweisen. 

LwG, nachweisen kann. Es braucht darum zusätzliche Indi-

katoren und Ergänzungen zur OSPAR-Methode, damit der 

Nachweis möglich wird. 

Mängel/Schwächen: 

 Die OSPAR-Methode fokussiert auf die Nährstoff-

überschüsse. Überschüsse sind nicht mit Verlusten 

gleichzusetzen, Überschüsse beinhalten auch La-

gerveränderungen. Der BVO sieht keinen Zusam-

menhang zwischen der Quantifizierung von Über-

schüssen und dem Ziel einer Senkung der Verluste, 

denn die Höhe der Verluste bleibt damit unbekannt, 

so wurde auch mehrmals von BLW und Agroscope 

beantwortet. Der Referenzwert von 97344 t N/Jahr 

basiert auf den Überschüssen.  

 Die OSPAR -Methode kommt auf einen Nährstoff-

überschuss von 66% N bzw. 36% P. Da die OSPAR 

-Methode nicht sämtlich Nährstoffflüsse betrachtet 

(z.B. inländische Futterproduktion), resultieren die 

Verluste in höheren Prozentwerten bzw. tieferer Effi-

zienz als in anderen Bilanzen wie z.B. die OECD-Bi-

lanz (N-Effizienz von 58%). 

 In der Publikation Agroscope Science Nr. 100 / 2030 

wird auf die Schwächen der Berechnungsmethode 

eingegangen, wie mangelnde Kenntnis von impor-

tierten Mengen oder Abweichungen von Nährstoff-

werten je nach Berechnungsmethode von bis zu 

14%. Diese Ungenauigkeiten verunmöglichen eine 

genaue Quantifizierung der Nährstoffströme. 

Die Anwendung der OSPAR-Methode erfordert zusätzliche 

Indikatoren, um die Wirkung der getroffenen Massnahmen 
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zu bewerten und nachzuweisen. Andernfalls wird die Wir-

kung der durchgeführten Massnahmen nicht unbedingt sicht-

bar sein. Um kohärent zu sein, sollte sich das System nicht 

auf die Flüsse in und aus der Landwirtschaft beschränken, 

sondern auch den Konsum mit einbeziehen.  

 


